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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.	�Wie ist der Rettungsdienst im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis heute 
auch im Vergleich zum Stand Ende 2022 (vgl. Kleine Anfrage Drucksache 
17/3794) organisiert (bitte unter Darstellung der Zahl der Rettungsmittel, ihrer 
jeweiligen Standorte, der jeweiligen Besetzung und ihrer jeweiligen Einsatzzei-
ten in den vergangenen fünf Jahren nach Monaten aufgeschlüsselt)?

2.	�Wie viele Notarzt- und Rettungsdiensteinsätze gab es von 2023 bis 2025 je-
weils im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis (unter Angabe des Er
reichungsgrads der 15-Minuten-Hilfsfrist sowie der 12-Minuten-Hilfsfrist)?

3.	�Inwiefern sind Auswirkungen der Schließung der Bereitschaftspraxis in Neuen-
bürg auf die Notarzt- und Rettungsdiensteinsätze zu beobachten?

4.	�In wie vielen Fällen haben zwischen 2023 und 2025 außerhalb des Rettungs-
dienstbereichs Pforzheim/Enzkreis stationierte Rettungsmittel im Rahmen der 
Überlandhilfe Einsätze im Bereich Pforzheim/Enzkreis sowie umgekehrt im 
Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis stationierte Rettungsmittel Einsätze 
in umliegenden Stadt- und Landkreisen übernommen (bitte nach Notarzt- und 
Rettungswageneinsätzen aufgeschlüsselt sowie unter Angabe der Herkunft der 
auswärtigen Rettungsmittel bzw. des auswärtigen Einsatzortes (Kreis) der Ret-
tungsmittel des Bereichs Pforzheim/Enzkreis)?

5.	�Wie lange war die mittlere und maximale Zeit zwischen Einsatzannahmeende 
bis zum Eintreffen am Einsatzort jährlich in den Jahren 2023 bis 2025 bei Ein-
sätzen mit und ohne Sondersignal (bitte aufgeteilt nach Eintreffzeit innerhalb 
von 30, 60, 180, 240, 300 Minuten)?

6.	�Inwiefern hat sich im Vergleich zum Stand Ende 2022 die Zahl der Bagatell-
einsätze verändert bzw. inwiefern stellen diese weiterhin ein Problem dar?
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und
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7.	�Wie hat sich die Personalsituation bei den durchführenden Leistungserbringern 
der Notfallrettung sowie in der integrierten Leitstelle im Rettungsdienstbereich 
Pforzheim/Enzkreis seit Ende 2022 entwickelt (bitte unter Angabe der Orga-
nisation, der Planstellen, besetzter und unbesetzter Stellen sowie Anzahl der 
Schichtausfälle)?

8.	�Welche Entwicklung erwartet sie hinsichtlich der Personalsituation im Ret-
tungsdienst im Bereich Pforzheim/Enzkreis unter Angabe, wie sie diese im 
Hinblick auf eine ausreichende Versorgung bewertet?

9.	�Inwiefern können nach bisherigen Erkenntnissen und unter Betrachtung der 
aktuellen Lage und Entwicklung im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis 
die Vorgaben des Rettungsdienstplans gegenwärtig sowie langfristig eingehal-
ten werden?

18.3.2026

Dr. Schweickert, Dr. Rülke FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Bereits Ende 2022 haben die Fragensteller im Rahmen einer Kleinen Anfrage 
Daten zum Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis erfragt (vgl. Kleine An-
frage Drucksache 17/3794). Diese sollen mit dieser Kleinen Anfrage aktualisiert 
und ergänzt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 13. April 2026 Nr. IM6- beantwortet das Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Wie ist der Rettungsdienst im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis heute 
auch im Vergleich zum Stand Ende 2022 (vgl. Kleine Anfrage Drucksache 
17/3794) organisiert (bitte unter Darstellung der Zahl der Rettungsmittel, ihrer 
jeweiligen Standorte, der jeweiligen Besetzung und ihrer jeweiligen Einsatzzei-
ten in den vergangenen fünf Jahren nach Monaten aufgeschlüsselt)?

Zu 1.:

Der in der Anlage beigefügten Tabelle, deren Daten von der Integrierten Leitstelle 
Pforzheim/Enzkreis zur Verfügung gestellt wurden, sind die folgenden Angaben 
zur Organisation des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enz-
kreis zu entnehmen:

–	 Darstellung der Zahl der Rettungsmittel
–	 Standorte der Rettungsmittel
–	 Besetzung der Rettungsmittel
–	 Einsatzzeiten der Rettungsmittel
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Die nachstehenden Ausführungen dienen darüber hinaus der Erläuterung der Ta-
belle:

–	 Rettungswache (RW)1 = DRK Pforzheim-Nord
–	 RW2 = DRK Mühlacker
–	 RW3 = DRK Neuenbürg
–	 RW4 = DRK Pforzheim-Süd (Helios)
–	 RW5 = DRK Tiefenbronn
–	 RW6 = ASB Brötzinger Tal
–	 RW8 = ASB KH Siloah
–	 RW11 = DRK Wimsheim
–	 RW12 = DRK Remchingen
–	 RW13 = MHD Lienzingen

Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Besetzung der Rettungsmittel jeweils mit 
zwei Personen erfolgt. Bei einem Rettungswagen (RTW) sind das in der Regel 
eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter und eine Rettungssanitäterin oder 
ein Rettungssanitäter. Bei einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) eine Notfallsani-
täterin oder ein Notfallsanitäter und eine Notärztin oder ein Notarzt.

2.	�Wie viele Notarzt- und Rettungsdiensteinsätze gab es von 2023 bis 2025 jeweils 
im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis (unter Angabe des Erreichungs-
grads der 15-Minuten-Hilfsfrist sowie der 12-Minuten-Hilfsfrist)?

Zu 2.:

Die Einsatzzahlen und die Hilfs- bzw. Planungsfristerreichung für das Notarzt-
einsatzfahrzeug und den Rettungswagen im Rettungsdienstbereich Pforzheim/
Enzkreis stellen sich wie folgt dar. Der Tabelle sind die Zahlen für das NEF zu 
entnehmen. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Fristerreichung im Rettungs-
dienstbereich Pforzheim/Enzkreis auf einem adäquaten Niveau ist. 

*	 �Mit Inkrafttreten der Neufassung des Rettungsdienstgesetzes (RDG) zum 2. August 2024 ist 
die ehemalige „Hilfsfrist“ entfallen. Bei der Ermittlung der Planungsfristen ab Inkrafttreten 
der Neufassung des RDG sind die Berechnungsgrundlagen der Rettungsdienstplanverordnung 
(in Kraft getreten am 27. März 2026) noch nicht berücksichtigt.

  
 

  
 

Jahr Anzahl Einsätze 
NEF 

Hilfsfristerreichung  
15 Minuten* 

Planungsfristerreichung 
12 Minuten 

2023 8.433 90,95 % 76,82 % 

2024 6.952 92,57 % 78,69 % 

2025 6.283 92,07 % 77,44% 
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Der Tabelle sind die Zahlen für den RTW zu entnehmen. Aus der Tabelle ist er-
sichtlich, dass die Fristerreichung im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis 
auf einem adäquaten Niveau ist.

*	� Mit Inkrafttreten der Neufassung des RDG zum 2. August 2024 ist die ehemalige „Hilfsfrist“ 
entfallen. Bei der Ermittlung der Planungsfristen ab Inkrafttreten der Neufassung des RDG 
sind die Berechnungsgrundlagen der Rettungsdienstplanverordnung (in Kraft getreten am  
27. März 2026) noch nicht berücksichtigt.

3.	�Inwiefern sind Auswirkungen der Schließung der Bereitschaftspraxis in Neuen-
bürg auf die Notarzt- und Rettungsdiensteinsätze zu beobachten?

Zu 3.:

Durch die Schließung der Bereitschaftspraxis in Neuenbürg sind keine wesent-
lichen Auswirkungen auf das Einsatzaufkommen oder die Planungsfristen fest-
zustellen. Es besteht darüber hinaus ein regelmäßiger Austausch zwischen der 
Integrierten Leitstelle Pforzheim, der Integrierten Leitstelle Calw und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

4.	�In wie vielen Fällen haben zwischen 2023 und 2025 außerhalb des Rettungs-
dienstbereichs Pforzheim/Enzkreis stationierte Rettungsmittel im Rahmen der 
Überlandhilfe Einsätze im Bereich Pforzheim/Enzkreis sowie umgekehrt im 
Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis stationierte Rettungsmittel Einsätze 
in umliegenden Stadt- und Landkreisen übernommen (bitte nach Notarzt- und 
Rettungswageneinsätzen aufgeschlüsselt sowie unter Angabe der Herkunft der 
auswärtigen Rettungsmittel bzw. des auswärtigen Einsatzortes (Kreis) der Ret-
tungsmittel des Bereichs Pforzheim/Enzkreis)?

Zu 4.:

Hierzu wurde die Integrierte Leitstelle Pforzheim/Enzkreis abgefragt. Die Zahlen 
dazu ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. In den vergangenen drei Jahren 
gab es regelmäßig Einsätze, die im Rahmen der Überlandhilfe mit Rettungsmit-
teln aus benachbarten Rettungsdienstbereichen im Rettungsdienstbereich Pforz-
heim/Enzkreis übernommen worden sind. 

Jahr Anzahl Einsätze 
RTW 

Hilfsfristerreichung 
15 Minuten* 

Planungsfristerreichung 
12 Minuten 

2023 35.968 92,61 % 81,23 % 

2024 34.662 93,07 % 82,19 % 

2025 36.290 92,38 % 86,25 % 
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Gleichzeitig wird auch aus dem Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis Über-
landhilfe in anderen benachbarten Rettungsdienstbereichen geleistet:

  

Rettungsdienst-
bereich 

NEF 2023 RTW 2023 NEF 2024 RTW 2024 NEF 2025 RTW 2025 

Calw 86 348 75 340 75 360 

Böblingen 29 231 25 219 23 250 

Heilbronn 4 6 5 6 3 9 

Karlsruhe 257 611 211 592 168 602 

Ludwigsburg 27 304 19 218 23 232 

Gesamt 403 15.500 335 1.375 292 1.453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rettungsdienst-
bereich 

NEF 2023 RTW 
2023 

NEF 2024 RTW 
2024 

NEF 2025 RTW 
2025 

Calw 38 186 21 176 18 208 

Böblingen 9 86 13 60 10 48 

Heilbronn 3 8 2 8 0 5 

Heidelberg 0 2 0 2 0 0 

Karlsruhe 130 629 119 547 88 823 

Ludwigsburg 167 368 99 482 50 486 

Tübingen 0 2 0 0 0 0 

Gesamt 347 1.282 254 1.275 166 1.571 
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5.	�Wie lange war die mittlere und maximale Zeit zwischen Einsatzannahmeende 
bis zum Eintreffen am Einsatzort jährlich in den Jahren 2023 bis 2025 bei Ein-
sätzen mit und ohne Sondersignal (bitte aufgeteilt nach Eintreffzeit innerhalb 
von 30, 60, 180, 240, 300 Minuten)?

Zu 5.:

Das Einsatzannahmeende beschreibt den Zeitpunkt, ab dem die Disponentin oder 
der Disponent in der Integrierten Leitstelle aufgrund der eingegangenen Informa-
tionen über das Notfallereignis in der Lage ist, zu erkennen, dass ein Notfallein-
satz vorliegt und mit der Disposition der Rettungsmittel begonnen werden muss. 
Hieran schließt sich dann die Dispositionszeit an. Die Dispositionszeit beginnt, 
sobald das Einsatzstichwort vergeben ist (z. B. Reanimation). 

Wird das Einsatzstichwort durch den Notrufsachbearbeiter festgelegt und der 
Disponent disponiert schnellstmöglich die entsprechenden Rettungsmittel gemäß 
der Alarm- und Ausrückeordnung, ist dennoch das Telefonat noch nicht beendet. 
Hieran schließt sich im Falle einer Reanimation die Telefonreanimation an. Da 
die Integrierten Leitstellen zu Erste-Hilfe-Anweisungen verpflichtet sind, werden 
die Rettungsmittel bei nahezu allen Notfällen schon während des laufenden Not-
rufs alarmiert. 

Bei Einsätzen ohne Sondersignal, meist Verlegungsfahrten, kommt es häufig vor, 
dass Transporte „heute bestellt“ und „morgen durchgeführt“ werden. 

Da eine genaue Aufteilung aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht dar-
stellbar ist, zeigt die nachstehende Tabelle die jährlichen Durchschnittswerte der 
Einsätze mit und ohne Sondersignal.

  

Jahr Dispositionszeit Anfahrtszeit Eintreffzeit 

2023 – Einsätze mit 
Sondersignal 

0:33 Min. 8:08 Min. 8:41 Min. 

2023 – Einsätze ohne 
Sondersignal 

1:11 Min. 12:49 Min. 14 Min. 

2024 – Einsätze mit 
Sondersignal 

0:33 Min. 8:06 Min. 8:39 Min. 

2024 – Einsätze ohne 
Sondersignal 

1:11 Min. 13:02 Min. 14:22 Min. 

2025 – Einsätze mit 
Sondersignal 

0:33 Min. 8:19 Min. 8:52 Min 

2025 – Einsätze ohne 
Sondersignal 

1:15 Min. 13:18 Min. 14:33 Min. 
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6.	�Inwiefern hat sich im Vergleich zum Stand Ende 2022 die Zahl der Bagatellein-
sätze verändert bzw. inwiefern stellen diese weiterhin ein Problem dar?

Zu 6.:

Eine Unterscheidung zwischen „Bagatelleinsätzen“ und „Fehlfahrten“ wird im 
Rettungsdienst nicht vorgenommen. Unter den Begriff „Fehlfahrten“ fallen aller-
dings die folgenden Sachverhalte:

–	 Ambulante Versorgung
–	 An Arzt verwiesen
–	 Kein Patient
–	 Patient verstorben
–	 Abbruch auf Anfahrt
–	 Hilfeleistung
–	 Patient nicht transportfähig
–	 Todesfeststellung
–	 Transportverweigerung
–	 Übergabe an den Krankentransport
–	 Übergabe an ein anderes Rettungsmittel
–	 Übergabe an die Polizei
–	 Unterstützung

Was bei der vorgefundenen Patientin oder beim vorgefundenen Patienten tatsäch-
lich vorlag, wird in der Leitstelle allerdings nicht dokumentiert. Viele dieser Fehl-
fahrten können aber bereits während des Telefonats an eine Notfallpraxis oder 
auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) verwiesen werden. 

Die Anzahl der Fehlfahrten in den vergangenen drei Jahren sind aus der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen. Daraus ist ersichtlich, dass die Anzahl der Fehl-
fahrten auf einem wesentlich gleichbleibenden Niveau ist. 

7.	�Wie hat sich die Personalsituation bei den durchführenden Leistungserbringern 
der Notfallrettung sowie in der integrierten Leitstelle im Rettungsdienstbereich 
Pforzheim/Enzkreis seit Ende 2022 entwickelt (bitte unter Angabe der Orga-
nisation, der Planstellen, besetzter und unbesetzter Stellen sowie Anzahl der 
Schichtausfälle)?

Zu 7.:

Das Land hat die Wahrnehmung der operativen Aufgaben der Notfallrettung an 
die in § 3 Absatz 1 RDG aufgeführten Leistungsträger übertragen. Diese nehmen 
die Aufgaben eigenverantwortlich wahr. Dies umfasst auch die Stellenplanung. 

  

  

Jahr Anzahl der Fehlfahrten 

2023 11.483 

2024 11.180 

2025 11.813 
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Eine zentrale Erfassung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) seitens des Landes erfolgt 
nicht. Daher ist eine genaue Beantwortung zur Personalsituation nach Kopfzahlen 
nicht möglich.

Im angefragten Zeitraum gab es nach Aussage des ASB keine Abweichungen in 
der Personalbesetzung der Notfallrettung. Dem DRK ist es aufgrund einer kons-
tant hohen Anzahl an Auszubildenden im Bereich der Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter sogar möglich, bessere Nachbesetzungsquoten zu erlangen und 
kaum offene Planstellen zu haben. Für die vergangenen drei Jahre stellt sich die 
Anzahl der Schichtausfälle wie folgt dar:

8.	�Welche Entwicklung erwartet sie hinsichtlich der Personalsituation im Ret-
tungsdienst im Bereich Pforzheim/Enzkreis unter Angabe, wie sie diese im Hin-
blick auf eine ausreichende Versorgung bewertet?

Zu 8.:

Nach Rückmeldung der Leistungsträger gibt es keine Anzeichen für eine negative 
Veränderung in der Personalsituation. Man geht davon aus, auch weiterhin die er-
forderlichen Planstellen besetzen zu können.

9.	�Inwiefern können nach bisherigen Erkenntnissen und unter Betrachtung der 
aktuellen Lage und Entwicklung im Rettungsdienstbereich Pforzheim/Enzkreis 
die Vorgaben des Rettungsdienstplans gegenwärtig sowie langfristig eingehal-
ten werden?

Zu 9.:

Die Vorgaben werden überwiegend erfüllt, jedoch bestehen insbesondere bei 
der 12-Minuten Planungsfrist weiterhin Optimierungspotenziale. Nachdem die 
Rettungsdienstplanverordnung am 27. März 2026 in Kraft getreten ist, können 
die bereits im RDG angelegten Planungsinstrumente für die Bemessung der ret-
tungsdienstlichen Vorhaltungen vollumfänglich zur Anwendung kommen. Es ist 
vorgesehen, dass die Selbstverwaltung im Rettungsdienst eine landesweite Be
gutachtung der Strukturen der bodengebundenen Notfallrettung mithilfe dieser 
neuen Parameter durchführen lässt. Ziel ist es dabei gerade, bereichsübergreifen-
de Synergieeffekte identifizieren und umsetzen zu können. Sobald die Ergebnisse 
der landesweiten Begutachtung vorliegen, werden sich daraus weitere Anhalts-
punkte für die Optimierung der Vorhalteplanung im Rettungsdienstbereich Pforz-
heim/Enzkreis ableiten lassen.

Blenke
Staatssekretär

  

Organisation 2023 2024 2025 

ASB 4 Std. 0 Std. 6 Std. 

DRK 1.009 Std. 710 Std. 273 Std. 

MHD 2.744 Std. 55 Std. 80 Std. 
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Anlage
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